
StPO-2. Kapitel

Vierter Abschnitt 
Verteidigung

§61
Recht auf Verteidigung

(1) Das Recht aut Verteidigung umfaßt 
das Recht des Beschuldigten oder des An
geklagten,
— die Beschuldigung kennenzulernen;
— über die Beweismittel unterrichtet zu

— alles vorzubringen, was die erhobene 
Beschuldigung ausräumen oder seine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit min
dern kann;

— sich selbst zu verteidigen und sich in 
jeder Lage des Verfahrens eines Ver
teidigers zu bedienen;

— Beweisanträge und andere Anträge zur 
Durchführung des Verfahrens zu stellen;

— Rechtsmittel einzulegen,
(2) Das Gericht, der Staatsanwalt und 

die Untersuchungsorganc haben das Recht 
auf Verteidigung zu gewährleisten. Sie 
haben den Beschuldigten oder den Ange
klagten im jeweiligen Verfahrensstadium 
über seine Rechte zu belehren.

Wahl des Verteidigers

(1) Als Verteidiger kann jeder in der 
Deutschen Demokratischen Republik zuge
lassene Rechtsanwalt gewählt werden.

(2) Hat der Beschuldigte oder der Ange
klagte einen gesetzlichen Vertreter, kann 
auch dieser selbständig einen Verteidiger 
wählen.

§63
Bestellung eines Verteidigers

(1) In allen Strafverfahren erster und 
zweiter Instanz vor dem Obersten Gericht 
und in Strafverfahren erster Instanz vor 
dem Bezirksgericht ist dem Angeklagten 
ein Verteidiger zu bestellen, sofern er 
noch keinen selbst gewählt hat.

(2) In Strafverfahren vor dem Kreis
gericht und ln Strafverfahren zweiter 
Instanz vor dem Bezirksgericht hat das 
Gericht einen Verteidiger zu bestellen, 
wenn die Sache das erfordert. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn der Angeklagte

durch physische oder psychische Mängel 
in der Wahrnehmung seiner Verteidi
gungsrechte behindert ist oder die Sprache, 
ln der das Gerichtsverfahren durchgeführt 
wird, nicht beherrscht. Wird das persön
liche Erscheinen eines inhaftierten Ange
klagten zur Hauptverhandlung zweiter 
Instanz nicht angeordnet, ist ihm auch ein 
Verteidiger zu bestellen.

(3) Soweit es die Sache erfordert, hat 
der Staatsanwalt bereits vor Erhebung der 
Anklage bei Gericht die Bestellung eines 
Verteidigers zu beantragen.

(4) Der bestellte Verteidiger ist ver
pflichtet, die Verteidigung zu übernehmen. 
In besonders begründeten Ausnahmefällen 
kann er durch das Gericht von dieser Ver
pflichtung entbunden werden.

(5) Der Beschuldigte und der Ange
klagte können auf die Bestellung eines 
Verteidigers verzichten. Liegen die Vor
aussetzungen des Absatzes 1 vor, kann auf 
die Bestellung nicht verzichtet werden.

(6) Die Bestellung ist zurückzunehmen, 
wenn der Beschuldigte oder der Angeklagte 
sich selbst einen Verteidiger wählt und 
dieser die Wahl annimmt.

Rechte des Verteidigers

(1) Der Verteidiger hat das Recht,
- den Beschuldigten oder den Angeklagten 

zu sprechen;
-Beweisanträge zu stellen;
-an der gerichtlichen Hauptverhandlung 

mitzuwirken;
-Rechtsmittel einzulegen und Im Rechts

mittelverfahren mitzuwirken;
— Vorschläge zu den gerichtlichen Entschei

dungen bei der Verwirklichung der 
Strafen zu unterbreiten.
(2) Der Verteidiger ist nach Abschluß 

der Ermittlungen vor Erhebung der An
klage befugt, Einsicht in die Strafakten 
zu nehmen. Schon vor diesem Zeitpunkt ist 
ihm die Einsicht in die Strafakten zu 
gestatten, wenn dies ohne Gefährdung 
der Untersuchung geschehen kann. Unter 
denselben Voraussetzungen ist dem Ver
teidiger die Teilnahme an von ihm bean
tragten Beweiserhebungen im Ermittlungs
verfahren zu gestatten.

(3) Der Verteidiger kann mit dem ln


